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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §2 Abs2;

EStG 1988 §2 Abs3;

Rechtssatz

Vor einer Prüfung der erklärten Einkünfte nach den Gesichtspunkten einer Liebhabereibeurteilung hat zunächst die

Beurteilung der Frage zu treten, ob der Abgabep9ichtige die zu prüfenden Ergebnisse überhaupt auf Grund einer

Betätigung in einer der gesetzlich aufgezählten Einkunftsarten "erwirtschaftet" hat (Hinweis E 18.3.1997, 96/14/0045).
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